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Antrag an das 33. Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin 
 

Antragsteller*in(nen): Lisanne Herrmann (Präsidium) 

Datum 27.10.2025 

Nr. und Datum der Sitzung 1. Sitzung des 33. StuPa 10.11.2025 

Beschluss-Nr. 

(vom Präsidium auszufüllen) 

SP33/06 

 

 

I. Antragsgegenstand 

Regelung für anerkannte Initiativen des StuPa der HU  

II. Beschlussentwurf 

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen: 

 

Studentische Initiativen, die vom StuPa anerkannt werden, unterliegen folgenden Regularien:  

 

Voraussetzungen für die Anerkennung: 

- Initiativen müssen von Studierenden umgesetzt und/oder genutzt werden.  

- Die Initiativen gewährleisten einen diskriminierungsfreien Zugang zur Vereinigung und ei-

nes Umgangs untereinander. 

- Die studentische Initiative hat keine Gewinnerzielungsabsicht. 

 

Folgen der Anerkennung: 

- Die Initiativen werden durchs StuPa-Präsidium an das Uni-Präsidium kommuniziert und 

können erleichtert Räume der Uni nutzen.  

- Die Initiativen werden auf Webseite der Uni und des StuPas aufgeführt. 

- Das StuPa übernimmt keine Haftung für Initiativen. 

 

Status: 

- Die Anerkennung kann entzogen werden, wenn die Initiative  

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr erfüllt, 

2. für länger als ein Jahr nicht mehr aktiv war oder  

3. sich nicht an universitäre Regelungen, wie die Hausordnung, hält.  

- Initiativen werden auf drei Jahre anerkannt.  

- StuPa-Listen sind anerkannten Initiativen gleichgestellt.  
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III. Finanzielle Auswirkungen, ggf. Angaben zur Verwendung beantragter Mittel 

keine 

IV. Begründung 

Bisher ist nicht klar geregelt, was es bedeutet eine anerkannte Initiative an der HU zu sein. Dieser 

Lücke möchten wir mit diesem Antrag entgegenwirken. Geregelt werden sollen die 

Voraussetzungen für die Anerkennung und die Folgen einer Anerkennung, also welche Vorteile es 

für die Initiativen hat.  

StuPa-Listen sollen gleichgestellt sein, also insbesondere selbst Räume beantragen können. Die 

Erleichterung bei der Raumvergabe steht unter dem Vorbehalt der Regelungen der Universität. 

V. Beteiligung und Stellungnahme anderer Organe oder Initiativen der 
Studierendenschaft 

 

VI. Kontaktmöglichkeit zur*zum Antragsteller*in bzw. zu den Antragsteller*innen 

 
Lisanne Herrmann, lisanne.herrmann@hu-berlin.de  
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